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Gemeinde 0berndorf

Ldkr. Donau-Ries

:=l= I= 3=!= ! =9

der Gemeinde 0berndorf zum Bebauungsplan für das Baugebiet

"Westlich der Flei.ner Straße"''-

Bi-e Gemeinde 0berndorf er1äßt auf Grund des § 2 Abs..1, Satz t
und des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der

i. Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2253), des

Art. 89 Abs.1 Nr.10 und des Art. 91 der Bayer. Bauordnung

Bay B0 - in der geltenden Fassung und des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der geltenden Fassung cien

Bebauungsplan "Westlich der Fleiner Straße" a1s Satzung, dem

das Landratsamt Donau;Ries mit Schreiben vom ! 4. 0ki, 3'! rur. 56, +0-23+
zugestimint hat.

§t
.,, Inhalt des Bebauungsplanes

(1) Für den Geltungsbereich des Baugebietes "!,lestIich cier

Fiej.ner Straße" gilt der von Dip1. Ing. KarI Kammer, Kreuz-
feLdstraße !2, 8850 Donauwörth, äusgearbeitete Bebauungs-
plan vom 31. Januar 1990, letztrnals geändert an 27.08.199C
welcher Bestandteil dieser Satzung ist. Der Bebauungsplan
besteht aus der Bebauungsplanzeichnung, den daneben ver-

. merkten Festsetzungen, sowie der Begründung.

(2) Außer den aus dem Bebauungsplan ersichtlichen Festsetzungen
gelten die nachstehend aufgeführten Bestimmungen.

§2
Art der baulichen Nutzung

(1) Der Planbereich wird als allgemeines Wohngebieb (l.JA) im
Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNV0) festge-
setzt (Parzellen Nr 1 bis 44), wobei die Ausnahmen nach

§ 4 Abs. (3) ni.cht zugelassen werden.
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südlich anschließende.Planbereich (ParzeIle Nr' 45)

alsÜbergangzUdenAnlagenderörtlichenVerwaltung
F1äche fÜr de'n Gemeinbedarf ausgewiesen'

,. §3
Maß der baulichen Nutzung

Abs.lderBauNVOangegebenenHöchstwertefÜrGrund-
GeschoßfIächenzahlen dÜrfen nicht Überschritten r'''er-Die im § 1"7

f1ächen und

den .

(1)

(2)

(1)

(2)

5-a
Größe der BaugrundstÜcke

rmatlgemeinen!{ohngebiet(tdA)mÜssendieBaugrundstÜcke
eineGrößevonmindestensT00qmaufweiSen.

Die F1äche fÜr den Gemeinbedarf muß mi-nd . 22OO qm haben '

§5
Bauvleise

rm planbereich gilt vorbehaltri,:h des Absatz (2) die offe-

ne Qauweise.

Die Garagen sind mit etwaigen sonstigen Nebengebäuden, so-

weitdiesesderBebaUUngspi.anvorsieht,Ef,derGrundstÜcks-
grenzezUerrichten,wobeibeieinseitigerGrenzbebaUUng
Art.TAbs.5BayB0einzuhaltenist.DieFirsthöheder
Garagen darf 5,50 m nicht übersteigen'

Ausnahmsweise können sie an anderer ste11e errichtet h'eI-

den, wenn dadurch Verkehrsbelange und die beabsichtigte

Gestaltung des straßen- und ortsbildes nicht beeinträch-

tigt werden. In jedem FaII ist jedoch ein Abstand von 5'50

zur öffentlichen verkehrsfläche einzuhalten.

Nebengebäude ohne Feuerstätten bis 20 qm Nutzfläche können

auch außerhalb der Überbaubaren F1ächen im Abstand von

mind.3,00mzUrNachbargrenzeerrichtetwerden.

§6
Stellung der Gebäude t

Die Gebäude sind in der Höhenrage den geplanten straßen an-

zuqassen.

(3)

(4)

(1)
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(2) Die 0berkante des Erdgeschoßfußbodens darf bei
lrlohngebäuden nich,t mehr, als O,6O m über Fahrbahnob erkante

- (Achse) liegen. Das natÜrliche GeIände darf nicht durch

: Auffü11ung oder Abtragung wesentlich verändert werden. Auf-
fü1lungen sind großf.Iächig anzugleichen

(3) Die Gebäude sind mit der eingetragenen Firstrichtung zv er-
steIIen.

§'7
Gestaltung der Gebäude

(1) Für die Wohngebäude sind.nur Satteldächer mit Dachziegelein-
deckung zuLässig. Die Dacheindeckung hat in rotem Farbton

zrJ erfolgen. Die Dachneigung muß bei ein- und zweigeschossi-
gen Gebäuden (I, II) zwischen 27o und 35o liegen. Dachauf-

bauten sind nicht zulässig

Bei Gebäuden mit Dachgeschoßausbau (I + 0) muß die Dachnei-

gung zwischen 40o und 48" liegen. Hier sind Dachaufbauten
(Gauben) bis zu ein Diittel der Gebäudelänge (Summe der Auf- '

bauten) zulässig

(2) Die Höhe vonKniestöcken bei den tr'lohngebäuden mit Dachgeschoß

(I + D) gemessen von 0K Decke bis Schnittpunkt AuBenkante

Mauerwerk mit OK Sparren, darf 0,60 m nicht übersteigen.

(3) Untergeordnete Nebengebäude und Garagen können mit Sattel-
oder FIachdächern bei entsprechender Eindeckung ausgefÜhrt
werde'n

(4) fn der F}äche fürden Gemeinbedarf wird ein Turm fÜr die
Trocknung der Feuerwehrschläuche mit der erforderlichen Höhe

z ug e 1a ssen
a_

( 5 ) Alle Wohngebäude sind mit einem Außenputz oder mit einer Holzverkleidung in hellen

Farben zu versehen. Blockbauweise wird nicht zugelassen.

(6) -ei der Fassadengestaltung ist aufdie bereits bestehende Be-

bauung Bücksicht zu nehmen. Beim Fassadenanstrich sind gre1l
wirkende und stark kontrastierende, den Gesamteindruck stö-
rende Farben nicht erlaubt. Landschaftlich frende Verkleidun-
gen sind nicht zugelassen.
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(7t Dachüberstände sind an de'r Trau.fe bis 0,5 m und am Qrtgang

bis 0,30 m zulässig.

(8) Giebelloggien (Einschni'tte) sind nicht zulässig'

(9) Die Hauptgebäude mÜssen in Firstrichtung 1ängsrechteckig

sein: Mindestverhältnis Breite : Länge = 7-2t,2

§8
Gestaltung der Straßen und hlege

(1) Die inneren ErschlieBungsstraßen werden a1s verkehrsberuhigte
Straßen angelegt. Gehwege'i Fahrbahnen und GrÜnstreifen h,er-

den ohne Bordkanten gestaltet

{2) Die schraffierten F1ächen dürfen nicht eingefriedet werden -

Hier j-st eine Einfriedung erst zwischen den Gebäuden zuge

t lassen. Sie sind aIs Grünf1ächen zü gestalten. Die Stel1p1ätze
und Zufahrten sind bis zur Fahrbahnkante zu pflastern.

(3) StellpIätze und Grundstückszufahrten sind zu befestigen.

(4) Freie F1ächen vor den Gebäuden ohne Einfriedungen entlang der
Straßen sind gärtnerisch zu gestalten.

(5) UUfitonnen und Mü11boxen, soweit sie entlang der Straßen vor-
gesehen werden, sind in massive Einfriedungsteiie ein=ubezie-
hen.

§e
Einfriedungen

, (1) Die Höhe der Einfriedungen darf 0,90 m (einsch1. Sockel)
I

nicht überschreiten. Die höchstzulässige Sockelhöhe wird
mit 0,10 m über Gehweghinterkante bzw. Terrain festgesetzt.

(2) Längs der öffentlichen Gehwege sind die Einfriedungen aus

senkrechten Latten herzustellen.

(3) In Bereichen begrünter "Schrammborde sind Maschendrahtzäune
bis 0,90 m Höhe im Abstand von 1,25 m von Hinterkante Gra-
niteinzeiler zulässig. Die Maschendrahtzäune sind in die
Bepflanzung zu integri-eren und dürfen nicht aIs GrundstÜcks-
abschluß erscheinen.
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(4) Die F1äche für Ste11p1ätze darf von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche auf äine Tiefe von 5,50 m nicht eingefriedet
werden.

(5) Eingangstüren und Einfahrtstore sind in solider Holz- oder
Eisenkonstruktion in gleicher Höhe wie die Einfriedung her-
zustellen und können durch Pfeiler betont werden (der § I
Absatz (5) ist zu beachten).

Die Einfriedung der F1äche für den Gemeinbedarf kann an die
bestehenden Anlagen angegi'ichen werden.

(6) Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1-5 können zugelas-
sen werden, wenn sie sich in das Straßenbild einfügen und

die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen.
\

§10
Bep{lanzung

(1) Die Einfriedungen entlang der öffentlichen Grünf1ächen müs-
sen hinterpflanzt werden.

(2) Die .öffentlichen örünf1ächen einschl. Park und Kinderspiel-
platz sind mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern im
Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Land-
ratsamt Donau-Ries zu bepflanzen und zu gestalten.

(3) Die an den Verkehrsflächen liegenden Grünstreifen sind eben-
falls zu bepflanzen und gärtnerisch ztJ gestalten

§tt
Sichtdreieck

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke
sind von baulichen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie

. Anpflanzungen, Abragerungen usw. über 0,90 m der anriegenden
Fahrbahnoberkante (Achse) ständig freizuhalten

i (a) Di.e.privaten Grundstücksflächen so1len entsprechend Abs. (2)
\ bepflanzt werden.
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§L2
Immiss ionsschut z

Für die Parzellen Nr. 1, 2,3, 4,5 und 6 ist beim Kauf ei.ne nota-
rielle Grunddienstbarkeit zu übernehmen, daß Lärmimmissionen, ver-
ursacht durch den Betrieb des Bauhofes und der Gemeinbedarfsfläche

nicht ausgeschlossen r*erden können.

§13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gem. § tZ BauGB mit dem Tage der BOkanntmachung'

das ist am 02. ll0V.t9$lin Kraft.r

.l

oberndorf , den 10. 0KI' tg$l

(Gemeinde 0berndorf)

', o*
DöschI

( 1. Bürgermeister)

I
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Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet

,,Westlich der Fleiner Straße"

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch Ande-
rungssatzungen im Punkt,, Einfriedungen" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.11 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht erho-
ben.

§ 9 Einfriedungen erhält folgende Fassung:

(1) Die Höhe der Einfriedungen darf 0,90 m (einschl. Sockel) nicht überschrei-
ten. Die höchstzulässige Sockelhöhe wird mit 0,10 m über Gehweghinterkante
bzw. Terrain festgesetzt.
(2) Längs der öffentlichen Gehwege sind die Einfriedungen aus senkrechten
Latten oder Stäben herzustellen.
(3) In Bereichen begrünter Schrammborde sind Maschendrahtzäune bis 0,90 m
Höhe im Abstand von 1,25 m von Hinterkante Graniteinzeiler zulässig. Die Ma-
schendrahtzäune sind in die Bepflanzung zu integrieren und dürfen nicht als
Grundstücksabschluss erscheinen.
(a) Die Fläche für Stellplätze darf von der öffentlichen Verkehrsfläche auf eine
Tiefe von 5,50 m nicht eingefriedet werden.
(5) Eingangstüren und Einfahrtstore sind in solider Holz- oder Eisenkonstrukti-
on in gleicher Höhe wie die Einfriedung herzustellen und können durch Pfeiler
betont werden (der § 1 Absatz (5) ist zu beachten). Die Einfriedung der FIäche
für den Gemeinbedarf kann an die bestehenden Anlagen angeglichen werden.
(6) Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1-5 können zugelassen werden,
wenn sie sich in das Straßenbild einfügen und die Verkehrssicherheit nicht be-
einträchtigen.

Die Satzung tritt somit am 02.10.2013 in Kraft.

, 13.11.2013

Hubert Eberle
(1. Bürgermeister)
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